
Sofern in ein Übereinkommen auch Regelungen zur
internationalen Zuständigkeit, zur Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen und/oder zum anwendbaren
Recht für vertragliche und außervertragliche Schuldverhält-
nisse aufgenommen werden, sollte dort auch das Verhältnis
des Übereinkommens zu den Vorschriften in den EG-Verord-
nungen Brüssel I, Rom I und Rom II geklärt werden. Ein ein-
heitliches Muster hierfür gibt es nicht; maßgeblich sind die
Umstände des Einzelfalls, wobei im internationalen Zivil -
verfahrensrecht noch mehr Spielraum für ein Nebeneinander
als im Internationalen Privatrecht für vertragliche und außer-
vertragliche Schuldverhältnisse besteht.73 Dies beruht darauf,
dass die EG-Verordnungen Rom I und Rom II auch nicht
EU-interne Sachverhalte bzw. Sachverhalte regeln, bei denen
der Beklagte seinen Wohnsitz nicht in einem Mitgliedstaat der
Verordnung hat, sodass von vornherein kein Bedürfnis für
 zusätzliche Regelungen besteht. Sofern die Europäische Ge-
meinschaft mit Drittstaaten beispielsweise Vorschriften zur
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen aus-
handelt und unter den EG-Mitgliedstaaten weiterhin die Brüs -
sel I-Verordnung anwendbar bleiben soll, kann dem gegen -
über in das Übereinkommen eine dementsprechende Abkop-
pelungsklausel aufgenommen werden. Hiernach  würde das
Übereinkommen für die EG-Mitgliedstaaten nur noch in den-
jenigen Sachverhalten zur Anwendung kommen, die von der
Brüssel I-Verordnung nicht umfasst werden.

Auf erste Sicht mag es vielleicht unrealistisch erschei-
nen, dass die Europäische Gemeinschaft in den Verhandlun-
gen mit Drittstaaten eine solche Abkoppelungsklausel durch-
setzt. Die Verhandlungen bei der Haager Konferenz für
Internationales Privatrecht haben jedoch bereits das Gegenteil
 bewiesen. So räumt Art. 26 VI des Haager Gerichtsstands-
übereinkommens vom 30. Juni 2005 den Regelungen der
 Europäischen Gemeinschaft den Vorrang gegenüber den Haa-
ger Übereinkommen ein.74

bb) Lösung von Normenkonflikten
Zur Frage, wie sich das Konkurrenzverhältnis etwa zur

Brüssel I-Verordnung darstellt, wenn die Europäische Ge-
meinschaft von ihrer Außenkompetenz Gebrauch hat und das
Übereinkommen – wie beispielsweise die Montrealer Über-
einkunft – keine Konkurrenzklausel enthält, gibt es unter-
schiedliche Auffassungen. Im Ergebnis ist man sich allerdings
darüber einig, dass dem Übereinkommen Vorrang vor der
Brüssel I-Verordnung zukommt. Gleiches gilt im Internatio-

nalen Privatrecht. Auch hier kommt einem Übereinkommen,
dass die EG abgeschlossen hat, Vorrang vor den EG-Verord-
nungen Rom I und Rom II zu.

In der Begründung gehen die Auffassungen auseinan-
der. Die mitunter befürwortete (analoge75) Anwendung der
Art. 71 Brüssel I-Verordnung,76 Art. 25 I Rom I-Verordnung
und Art. 28 I Rom II-Verordnung, d.h. der Vorschriften zum
Verhältnis derVerordnungen zu Altübereinkommen,  erschiene
hier schon deshalb nicht richtig, weil diese Vorschriften be-
wusst auf Altverträge beschränkt sind. Im hier anzusprechen-
den Bereich geht es jedoch gerade nicht um Altverträge. Da
der EuGH aus Art. 300 VII EG bereits mehrfach abgeleitet
hat, dass ein von der Europäischen Gemeinschaft unterzeich-
netes und genehmigtes Übereinkommen seit der Genehmi-
gung integraler Bestandteil des Gemeinschaftsrechts wird,77

erschiene die analoge Anwendung der Art. 67 Brüssel I-Ver-
ordnung, Art. 23 Rom I-Verordnung und Art. 27 Rom II-Ver-
ordnung, die – wie bereits dargelegt78 – das Verhältnis zum
sonstigen Gemeinschaftsrecht regeln, überzeugender. Am ein-
fachsten ist letztlich die Berufung auf die Rechtsprechung des
EuGH. Denn im Falle eines solchen Normenkonflikts räumt
dieser, und zwar wiederum vor dem Hintergrund des Art. 300
VII EG, den (von der Gemeinschaft abgeschlossenen) Über-
einkommen höheren Rang ein als dem sekundären Gemein-
schaftsrecht,79 dem die EG-Verordnungen Brüssel I, Rom I
und Rom II angehören. Damit erübrigt sich ein Rückgriff auf
die Konkurrenzregelungen in den drei EG-Verordnungen.
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73 Näheres hierzu bei R. Wagner, RabelsZ 73 (2009) Heft 2 (im Erschei-
nen).

74 Der Text des Übereinkommens ist abrufbar über die Website der
 Haager Konferenz unter http://www.hcch.net. Ausführlich zu diesem
Übereinkommen R. Wagner, RabelsZ 73 (2009) 100. Demgegenüber
enthält das Haager Wertpapierübereinkommen keine spezielle Be-
stimmung zum Verhältnis des Übereinkommens zum Gemeinschafts-
recht; näheres hierzu bei Kreuzer (oben Fn. 58), S. 129 (140 f. und 150).

75 Rauscher-Mankowski (oben Fn. 44), Art. 71 Brüssel I-Verordnung
Rn. 4c.

76 Z.B. Lehmann, NJW 2007, 1500; Mankowski, TranspR 2008, 67;
Schulz, HanseLR 2005, 148 (154); Staudinger, RRa 2007, 155 (156).

77 Streinz-Mögele, EUV/EGV, 2003, Art. 300 EGV Rn. 77. Zum Mon-
trealer Übereinkommen EuGH, NJW 2008, 2697 (2699) und EuGHE
2006, I/403 (464 m. weit. Nachw.).

78 Siehe oben unter III 1 a.
79 Ebenso Kreuzer/R. Wagner (oben Fn. 20), Kap. Q Rn. 122 mit Fn. 242

und Streinz-Mögele (oben Fn. 77), Art. 300 EGV Rn. 82. Siehe auch
EuGH NJW 2008, 2697 (2699) und EuGHE 2006, I/403 (463
m.weit.Nachw.). 

Aktuelle transportrechtliche Probleme in Österreich

ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Helga Jesser-Huß, Graz

1. Überblick über die geltenden 
Rechtsquellen

Das österreichische Gütertransportrecht weist die im
Rechtsvergleich mit anderen Ländern durchaus übliche ver-
kehrsträgerorientierte Segmentierung auf, welche ein Auf -
finden der im Einzelnen anwendbaren Vorschriften für den
nicht mit entsprechendem Fachwissen vorbelasteten Rechts-
anwender zum Hindernislauf werden lässt. Zu den für grenz-
überschreitende Transporte anwendbaren internationalen, in

 Österreich geltenden Übereinkommen zählen die CMR1 für
die Straße, die ER CIM 19992 für die Schiene, mit dem WA,3

1 Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen
Straßengüterverkehr, öBGBl. 1961/138; Protokoll öBGBl. 1981/192.

2 Einheitliche Rechtsvorschriften für den Vertrag über die internatio nale
Eisenbahnbeförderung von Gütern; Anhang B zum Übereinkommen
über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) vom 9. Mai 1980
in der Fassung des Änderungsprotokolls vom 3. Juni 1999, öBGBl. III
2006/122.

3 Abkommen zur Vereinheitlichung von Regeln über die Beförderung
im internationalen Luftverkehr, öBGBl. 1961/286.
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dem HP4 und dem ZAG5 die wesentlichen Übereinkommen
des Warschauer Systems sowie das Montrealer Übereinkom-
men6 für den Luftverkehr und die Hamburger Regeln7 für den
Seetransport. Kein international vereinheitlichtes Recht gilt
hingegen für grenzüberschreitende Güterbeförderungen mit
Binnenschiffen, da die CMNI bislang von Österreich nicht
rati fiziert wurde.

Im autonomen nationalen Rechtsbestand finden sich
frachtrechtliche Bestimmungen in den §§ 425 ff. UGB,8 wel-
che inhaltlich im Wesentlichen den in Deutschland bis zur
Transportrechtsreform 1998 geltenden Vorschriften des Han-
delsgesetzbuches entsprechen. Infolge der zahlreichen, für
 jeden Verkehrsträger unterschiedlichen, Sonderbestimmun-
gen sind sie jedoch weitgehend ihres Anwendungsbereiches
beraubt. So gilt für den Straßengütertransport auch im Bin -
nenverkehr die CMR (§ 439 a UGB),9 sodass hier eine weit -
gehende Vereinheitlichung für grenzüberschreitende Beförde-
rungen und reine Binnentransporte gegeben ist. Für die Bahn
gilt das Eisenbahnbeförderungsgesetz (EBG),10 welches zwar
zunächst an den für den internationalen Verkehr konzipierten
Vorschriften ausgerichtet wurde (ER CIM 1980), nachfol -
gende Reformen des international vereinheitlichten Rechts
 jedoch nicht ins autonome nationale Recht transformiert wur-
den, sodass sich heute die Bestimmungen nach wie vor im
Großen und Ganzen auf dem Stand der ER CIM 1980 befin-
den. So besteht etwa nach wie vor ein Kontrahierungszwang,
im Güterverkehr beschränkt auf Wagenladungen (§§ 3, 52
Abs. 1 EBG), im Stückgutverkehr sind die Vorschriften dis-
positiv (§ 53 Abs. 2 EBG), die Modalitäten des Vertragsab-
schlusses legen den Schluss eines Realvertrages nahe (§ 69
EBG), es gilt Frachtbriefzwang (§ 57 EBG) und das die sum-
menmäßige Beschränkung der Haftung aufhebende grobe
Verschulden orientiert sich nicht am rechtsvereinheitlichen-
den Maßstab des Art. 36 ER CIM (§ 102 EBG).

Naturgemäß wenig Beachtung – auch seitens des Ge-
setzgebers – findet das Seerecht in einem Binnenstaat wie
 Österreich. Die relevanten Vorschriften finden sich im fünften
Buch des UGB (§§ 476 ff.), welche jenen des deutschen Han-
delsgesetzbuchs entsprechen, zumindest aus einem rechts -
historischen Blickwinkel: Seit ihrem Inkrafttreten im Jahre
1939 wurden sie kaum verändert; so ist die den hier zwar nicht
interessierender Personentransport einleitende Vorschrift des
§ 664 UGB mit »Frachtgeschäft zur Beförderung von Reisen-
den« wohl nicht mehr ganz zeitgemäß überschrieben. Im
 Güterbeförderungsrecht findet sich auch heute noch eine in
einem Schillingbetrag ausgedrückte Haftungsbegrenzung,11

ein gewichtsabhängiges weiteres Limit (»pro kg«) fehlt. Die
Haftungsgrenze gilt ferner – entsprechend Art 4 § 5 HR – un-
abhängig vom Verschuldensgrad (»in jedem Fall«).

Ein ähnlich unbemerktes Mauerblümchendasein fristet
das Binnenschifffahrtsrecht: Hier gilt – ebenfalls kaum verän-
dert – das 1940 in Kraft getretene (deutsche) Binnenschiff-
fahrtsgesetz aus dem Jahre 1895.12 Im Gegensatz dazu stand
das nationale Luftfrachtrecht immer wieder im Zentrum von
Reformvorhaben, im Zuge derer das autonome nationale
Recht des Luftfahrtgesetzes (LFG)13 mehrfach novelliert14

und auch an die Vorgaben der internationalen Standards an -
gepasst werden sollte.15 Während das Montrealer Überein-
kommen infolge seines durch die VO (EG) 2027/97 i.d.F. VO
889/2002 auf reine Inlandstransporte erstreckten Anwen-
dungsbereichs bei Personenbeförderungen wenig Raum für
nationale Regelungen lässt, unterliegen Gütertransporte im
Binnenverkehr sehr wohl noch diesen Vorschriften. Bestim-

mungen über den multimodalen Transport fehlen – mit Aus-
nahme jener wenigen Spezialvorschriften in unimodalen
Übereinkommen oder auch im Eisenbahnbeförderungsgesetz
(EGB), welches in § 4 insbesondere im Schienenersatzverkehr
sowie im Vor- und Nachlauf bzw. im Rahmen der Rollfuhr
durchgeführte Beförderungen den eisenbahnrechtlichen Vor-
schriften unterstellt, zur Gänze. Dabei handelt es sich jedoch
um ein allgemeines, nicht speziell österreichisches Problem,
welches die Judikatur im Wesentlichen mit der Übernahme
der international als herrschend zu bezeichnenden Meinung
löst, dass die Haftung des multimodalen Durchfrachtführers
bei bekanntem Schadensort nach dem für das auf der jeweili-
gen Teilstrecke tatsächlich eingesetzten Transportmittel gel-
tenden Recht zu beurteilen ist (Network-System).16 Beim
 unbekannten Schadensort sind die für den Geschädigten
güns tigsten Haftungsregelungen anwendbar.17

2. Gesetzgeberischer Handlungsbedarf

Gesetzgeberische Maßnahmen auf dem Gebiet des
Transportrechts in jüngster Zeit verhindern zwar den Vorwurf
gänzlicher Untätigkeit, sind aber zugleich deutliche Beispiele
dafür, dass es an einem verkehrsträgerübergreifenden Prob -
lembewusstsein und einem tiefer gehenden Verständnis der
international geltenden Vorschriften fehlt. Dies zeigt etwa die
Reform des Luftfahrtgesetzes aus dem Jahre 2006.18
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4 Haager Protokoll zur Änderung des Abkommens zur Vereinheit -
lichung von Regeln über die Beförderung im internationalen Luftver-
kehr, öBGBl. 1971/161.

5 Zusatzabkommen zum WA zur Vereinheitlichung von Regeln über
die von einem anderen als dem vertraglichen Luftfrachtführer ausge-
führte Beförderung im internationalen Luftverkehr, öBGBl. 1966/46.

6 Übereinkommen zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften über
die Beförderung im internationalen Luftverkehr (Montrealer Über-
einkommen), öBGBl. III 2004/131.

7 Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1978 über die Beförde-
rung von Gütern auf See samt Einvernehmen, öBGBl. 1993/836.

8 Mit 1. 1. 2007 wurde das Handelsgesetzbuch in Unternehmensgesetz-
buch umbenannt, öBGBl. I 2005/120.

9 Eingefügt durch das Binnengüter-Beförderungsgesetz, öBGBl. 1990/
459.

10 Bundesgesetz vom 10. 3. 1988 über die Beförderung von Personen,
Reisegepäck und Gütern mit der Eisenbahn (EBG), öBGBl. 1988/180
idgF.

11 § 660. In jedem Fall haftet der Verfrachter für jede Packung oder Ein-
heit bis zu einem Höchstbetrag von 10.000 S, wenn nicht der Ablader
die Art und den Wert des Gutes vor dem Beginn der Einladung ange-
geben hat und diese Angabe in das Konnossement aufgenommen wor-
den ist. Das geltende Haftungslimit wurde mit dem Seeschiffahrtsge-
setz 1981, öBGBl. 174 eingeführt, wodurch der ursprüngliche Betrag
von 1.250 Reichsmark (entsprachen 1.250,– ATS) deutlich erhöht
wurde und eine Angleichung an die zu diesem Zeitpunkt in Deutsch-
land geltende Haftungssumme von 1.250,– DM erreicht werden  sollte
(EB RV 487 BlgNR 15.GP S. 35).

12 DRGBl. 1898 S. 868; GBlÖ 1939/1454.
13 Bundesgesetz vom 2. 12. 1957 über die Luftfahrt, öBGBl. 1957/253

idgF.
14 Maßgeblich für die privatrechtlichen Vorschriften waren besonders

die Novellen öBGBl. I 1997/102 und öBGBl. I 2006/88.
15 Vgl. die Materialien EB RV 1429 BlgNR 22. GP S. 1.
16 Vgl dazu OGH 19. 1. 1994 ZfRV 1994/42 = WBl. 1994, 340 = ecolex

1994, 312 = RdW 1994, 351 = VersE 1598; OGH 13. 7. 1994 TranspR
1995, 21 = HS 25.094 = ecolex 1995, 169; BGH 24. 6. 1987 BGHZ 101,
172 = NJW 1988, 640 = VersR 1987, 1212 = TranspR 1987, 447 (Her-
ber).

17 OGH 10. 9. 1998 VersE 1774; OGH 18. 5. 1999 ZfRV 1999/69 = RdW
1999, 659; BGH 24. 6. 1987 BGHZ 101, 172 = NJW 1988, 640 = VersR
1987, 1212 = TranspR 1987, 447 (Herber).

18 ÖBGBl. I 2006/88 in Geltung seit 1. 7. 2006.
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So statuiert gegenwärtig § 158 Abs. 1 LFG eine ver-
schuldensunabhängige19 Haftung des Luftbeförderers für den
Schaden, der durch die Zerstörung, den Verlust oder die Be-
schädigung von Frachtgut während der Beförderung entsteht,
wobei jene den Zeitraum umfasst, während dessen sich das
Frachtgut auf einem Flugplatz, an Bord oder – bei Landung
außerhalb eines Flugplatzes – sonst in der Obhut des Beför-
derers befindet. Die Haftung ist etwa dann ausgeschlossen,
wenn der Schaden nur auf die Eigenart des Frachtgutes (§ 158
Abs. 2 LFG), seine mangelhafte Verpackung, durch Krieg
oder ähnliche Ereignisse oder hoheitliches Handeln (§ 159
LFG) zurückzuführen ist. Insoweit entsprechen die Vorschrif -
ten jenen des Montrealer Übereinkommens über die Obhuts-
haftung. Vorschriften über die Verspätungshaftung fehlen.
Die Haftung des Luftbeförderers für Güterschäden ist nach
§ 160 LFG der Höhe nach begrenzt und zwar – wenig über-
raschend – auf 17 SZR pro kg und das nur bei leichter Fahr-
lässigkeit, was nun – angesichts der Tatsache, dass die Haftung
auf ein Verschulden gerade nicht abstellt – so nicht zu erwar-
ten wäre. Ein Blick in die Gesetzesmaterialien20 zeigt, dass mit
der Reform 2006 durchaus eine Anpassung an das Regime des
Montrealer Übereinkommens und zugleich ein Abgehen von
der bis dato geltenden Lösung des LFG, welches eine grund-
sätzlich der Höhe nach unbeschränkte Haftung für Güter-
schäden anordnete, bei leichter Fahrlässigkeit jedoch eine ver-
tragliche Beschränkung auf  35,– € pro kg zuließ (§ 156 Abs. 1
LFG aF), beabsichtigt war, der Gesetzgeber aber (irrtümlich)
davon ausging, dass Art. 22 Abs. 3 MÜ »in solchen Fällen«
– also bei leichter Fahrlässigkeit – die Haftung der Höhe nach
beschränke. Hintergrund dürfte vor allem die Überlegung ge-
wesen sein, das im Montrealer Übereinkommen festgeschrie-
bene, durchaus auch kritisierte21 System der Undurchbrech-
barkeit der Haftungssumme auch bei schwerem Verschulden
nicht zu übernehmen.22 Mit der jetzt geltenden Lösung  wurde
vor allem das Problem umschifft, sich mit dem im MÜ wie
auch in allen anderen einschlägigen Übereinkommen mit Aus-
nahme der CMR geltenden rechtsvereinheitlichenden Maß-
stab für schweres Verschulden, dem Handeln in der Absicht,
Schaden herbeizuführen, oder leichtfertig in dem Bewusst-
sein, dass wahrscheinlich ein Schaden eintreten wird, aus -
einanderzusetzen. Dieses Bemühen hat in Österreich schon
lange Tradition.23 Insgesamt zeigt sich in diesen Vorschriften
wohl das nicht hinreichende Problembewusstsein des Gesetz-
gebers. Dieses tritt ferner in § 162 Abs. 2 LFG, der unter dem
Titel »Gemeinsame Bestimmungen« steht, die sowohl für die
deliktische Haftung aus Luftverkehrsunfällen sowie jener aus
dem Beförderungsvertrag gelten, deutlich zu Tage. Nach die-
ser Vorschrift bleiben andere Vorschriften, nach denen Schä-
den in weiterem Umfang und von anderen Personen als nach
diesem Bundesgesetz zu ersetzen sind, unberührt. Damit gilt
im Falle eines Verschuldens des Luftfrachtführers die allge-
meine Vertragshaftung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetz-
buches (ABGB) mit einem der Höhe nach nicht limitierten
Ersatzanspruch, was die in § 160 LFG festgeschriebene Haf-
tungsgrenze von 17 SZR pro kg ad absurdum führt. Rich -
tigerweise ist der Anwendungsbereich dieser Vorschrift wohl
auf die Fälle der auch im LFG geregelten deliktischen Halter-
haftung einzuschränken.

Vor kurzem wurden zwei Vorschriften in das UGB
(§ 451) bzw. LFG (§ 147) eingefügt, die im Wesentlichen be-
stimmen, dass auf die Beförderung von Briefen und briefähn-
lichen Sendungen nicht die besonderen frachtrechtlichen Vor-
schriften des UGB – und damit beim Straßentransport nach

§ 439 a UGB die CMR – bzw. des LFG zur Anwendung
 gelangen, sondern »jene des allgemeinen Zivil- und Unterneh -
mensrechts.«24 Der Grund dafür wird vom Gesetzgeber damit
angegeben, dass die Beförderung von Briefen und briefähn-
lichen Sendungen, bei der typischerweise die Übermittlung
der in der Sendung enthaltenen Information, und nicht wie bei
Paketen, deren in der Regel werthaltiger Inhalt, im Vorder-
grund stehe, nicht die Anwendung allgemeiner frachtrecht-
licher Bestimmungen rechtfertige. Deren Beförderung erfolge
regelmäßig im Massenverkehr, weder die Auf- noch die Ab-
gabe der Sendungen wird erfasst noch kontrolliert. Notwen-
dig wurden die beiden Vorschriften nunmehr aufgrund zum
Teil nur kurz zuvor gesetzter gesetzgeberischer Maßnahmen.

So wurde im Zuge der umfassenden Reform des Han-
delsrechts, die mit 1. Jänner 2007 Wirksamkeit erlangte,25

§ 452 HGB26 mit der Begründung aufgehoben, dass »die Vor-
schrift, dass die Postverwaltungen nicht als Kaufleute gelten,
angesichts des Grundtatbestands des UGB hinfällig sei.«27

Diese Überlegung war zwar so zweifellos richtig, allerdings
hatte dies zur Folge, dass die Post als AG gemäß § 2 UGB
Unternehmerin kraft Rechtsform ist und somit den Vorschrif -
ten des UGB, damit auch frachtrechtlichen Bestimmungen
und insbesondere § 439 a, welcher die Anwendbarkeit der
CMR auf rein innerstaatliche Transporte ausdehnt, unterliegt.
Die CMR selbst nimmt in Art. 1 Abs. 4 lit. a internationale
Postbeförderungen von ihrem Anwendungsbereich aus und
verweist auf entsprechende internationale Übereinkommen.
Diese Vorschrift wurde für den rein innerstaatlichen Anwen-
dungsbereich nicht übernommen, sondern der Anwendungs-
bereich vielmehr in § 439 a umschrieben, wobei lediglich Um-
zugsgut als Ausnahme genannt wird. Die Ausnahme der Post
ergab sich vielmehr aus § 452;28 zum Entstehungszeitpunkt
des § 439 a UGB existierten im PostG noch eigene Haftungs-
beschränkungen, heute verweist § 24 PostG auf die allgemei-
nen gesetzlichen Vorschriften. Damit galt aber die CMR – so-
weit die Anwendungsvoraussetzungen des heutigen § 439 a
gegeben waren, also wenn die Beförderung auf der Straße und
mit entsprechenden Fahrzeugen erfolgte – und damit zwin-
gendes Recht;28a die Ausnahme erfolgte jetzt somit durchaus
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19 EB RV 1429 BlgNR 22. GP S. 12; Aufner, ZVR 2006, 354.
20 EB RV 1429 BlgNR 22. GP S. 12.
21 Vgl. dazu Koller, Transportrecht 6 Art. 22 MÜ Rn. 1; Giemulla/

Schmid/Giemulla Art. 22 MÜ Rn. 57 ff.; Reuschle, Montrealer Über-
einkommen, Art. 22 MÜ Rn. 45.

22 So Aufner, ZVR 2006, 355; die Materialien enthalten dazu jedoch kei-
nen Anhaltspunkt.

23 Schon im Rahmen des Warschauer Systems wurde Art. 25 WA/HP
von Seiten des Gesetzgebers große Skepsis entgegengebracht und
verhinderte zunächst die Ratifikation des Haager Protokolls. Dass
selbst bei gröbster Fahrlässigkeit, die nicht die Erfordernisse der be-
wussten Fahrlässigkeit erfüllten, dem Geschädigten der volle Scha-
denersatz vorenthalten werden sollte, widerspreche dem Grundge-
danken des österreichischen Schadenersatzrechts (EB RV 119 BlgNR
12. GP S. 17 f.). Eine Übernahme in autonomes Luftfahrtrecht wurde
demzufolge abgelehnt, da es sich um einen Fremdkörper im öster -
reichischen Schadenersatzrecht handle (ebendort S. 3).

24 Unternehmensrechts-Änderungsgesesetz 2008, öBGBl. I 2008/70 in
Kraft seit 1. 6. 2008.

25 Handelsrechts-Änderungsgesetz – HaRÄG, öBGBl. I 2005/120.
26 § 452 HGB a.F. Auf die Beförderung von Gütern durch Postverwal-

tungen des Bundes finden die Vorschriften dieses Abschnitts keine
Anwendung. Die bezeichneten Postverwaltungen gelten nicht als
Kaufleute im Sinne dieses Gesetzbuches.

27 EB RV 1058 BlgNR 22. GP S. 64.
28 Vgl. auch EB RV 1234 BlgNR 17. GP S. 5.
28a AA Traar. Die Haftung bei der Beförderung von Postsendungen –

 eine Übersicht, ZVR 2008, 375 (379).
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zu Recht. Ähnliches galt für das LFG; hier ordnete bis zu jet-
zigen Reform § 14729 an, dass die Haftung für Sendungen, die
bei der Post aufgegeben und in einem Luftfahrzeug befördert
werden, ausschließlich nach postrechtlichen Vorschriften er-
folge. Dabei wurde allerdings übersehen, dass § 24 PostG –
wie ausgeführt – seit 1. 1. 1998 keine Sondervorschriften mehr
enthält, sondern auf die »allgemein geltenden gesetzlichen
Vorschriften« verweist. Damit entstand ein Zirkel, der nun-
mehr ausgeräumt ist.

Was das internationale Binnenschifffahrtsrecht betrifft,
ist Österreich – wie bereits erwähnt – nicht Mitglied der
CMNI; dieses Übereinkommen hat derzeit 13 Mitgliedstaa-
ten, darunter finden sich immerhin bereits sieben der zehn
Donauländer.30 Die österreichische Zurückhaltung ist be -
dauerlich, da einheitliche Vorschriften im internationalen  Gü -
tertransport mit Binnenschiffen auch aus österreichischer
Sicht durchaus wünschenswert wären; denn der Güterverkehr
auf der Donau hat durchaus eine nennenswerte und in Zu-
kunft wohl wachsende Bedeutung nicht zuletzt wegen der
 zunehmenden Überlastung der Straße. Das gilt sowohl im
grenzüberschreitenden als auch im Binnenverkehr. Österreich
sollte daher dieses Übereinkommen ratifizieren. Da die für
den Binnenverkehr geltenden Vorschriften veraltet sind, er-
scheint es naheliegend, auch eine Angleichung dieser Bestim-
mungen an internationale Standards vorzunehmen. So  könnte
der Gesetzgeber die CMNI – wie schon die CMR – bei Rati-
fikation auch auf Sachverhalte für anwendbar erklären, bei
 denen der Abgangs- und der Ablieferungsort im Inland
 liegen. Dieser Weg ist von den Verfassern des Übereinkom-
mens vorgegeben, da Art. 31 lit. a den Mitgliedstaaten diese
Möglichkeit ausdrücklich einräumt. Dadurch würde die
Rechts lage für einen weiteren Verkehrsträger bei grenzüber-
schreitenden und rein innerstaatlichen Beförderungen verein-
heitlicht, allerdings zugleich die verkehrsträgerspezifische
Segmentierung weiter fortgeschrieben. Angesichts der Aus-
höhlung des Anwendungsbereichs der frachtrechtlichen Be-
stimmungen des UGB steht jedenfalls die Frage nach einer
umfassenden Reform des autonomen Normenbestandes mit
dem Ziel eines verkehrsträgerübergreifenden Frachtrechts im
Raum. Im Hinblick auf das Binnenschifffahrtsrecht sind je-
doch die nach wie vor unverändert geltenden, am Exekutions-
system ausgerichteten Vorschriften über die Haftungsbe-
schränkungen des Schiffseigners (§§ 3 und 4 BinnSchiffG),
wonach bei Zerstörung des betreffenden Schiffs unter Um-
ständen überhaupt kein Schadenersatz geleistet wird, beson -
ders problematisch.

3. Ausgewählte transportrechtliche Judikatur

a) Binnenschiff
Schäden am Transportgut, die im Zuge von Binnen-

schiffstransporten entstanden sind, sind durchaus auch
Gegenstand von Gerichtsverfahren. So wurde etwa bei einem
Transport eines speziellen Treibstoffs für Flugzeugmotore
(AVGAS) im Mai 2000 von Rotterdam nach Wien ein Teil der
Ladung bereits bei der sog. »Fußprobe« mit Dieselkraftstoff -
resten aus einer Vorladung verunreinigt, sodass dieser Teil un-
brauchbar wurde und letztlich vernichtet werden musste.31 In
Ermangelung international vereinheitlichter Vorschriften war
der Sachverhalt nach nationalem österreichischem Recht zu
beurteilen. § 58 BinnSchiffG beinhaltet die Haftung für Gü-
terschäden, die das Transportgut während des Obhutszeitrau-

mes erleidet. Da im Rahmen der vertraglichen Pflichten ein
zur Erfüllung des Frachtvertrags geeignetes Schiff aus gewählt
werden muss, das ladungstüchtig ist, gehört zur ordnungsge-
mäßen Beförderung auch die gründliche Reinigung des Schiffs
vor Übernahme des Beförderungsgutes. Durch Reste früherer
Ladungen, die sich im Schiff angesammelt  haben, dürfen neue
Ladungen nicht verunreinigt werden. Im vorliegenden Fall
wurde der Treibstoff erwiesenermaßen erst auf dem Schiff mit
Dieselkraftstoffresten vermischt, sodass der Frachtführer
grundsätzlich für den Schaden haftete, den das Gut während
des Obhutszeitraumes erlitt. Eine Entlastung ist dann mög-
lich, wenn der Schaden durch Umstände herbeigeführt wurde,
die durch die Sorgfalt eines ordentlichen Frachtführers nicht
abgewendet werden konnte, und dies auch auf seine Leute
und anderen Personen im Sinne § 431 HGB/UGB zutrifft. Im
vorliegenden Fall hätte die Reinigung aufgrund einer entspre-
chenden Anweisung nach der »Vorladungsliste Mineralölpro-
dukte« der Klägerin vorgenommen werden müssen, wonach
die Reinigung unter Berücksichtigung der jeweiligen Vorla-
dung auf unterschiedliche Weise zu erfolgen hat. Dies wurde
im konkreten Fall bei der Reinigung, die die Beklagte durch
ein Drittunternehmen durchführen ließ, nicht beachtet. Mit
der bloßen Erteilung eines Reinigungs- und Kontrollauftrags
an ein spezialisiertes Unternehmen ist die Beklagte nicht von
ihrer Haftung befreit, wie sie irrtümlich vermeinte, da auch
 ihre Gehilfen die Sorgfalt eines ordentlichen Frachtführers zu
beachten haben. Gemäß § 58 Abs. 2 BinnSchiffG ist eine Ent-
lastung ferner möglich, wenn der Güterschaden aus einem
mangelhaften Zustand des Schiffs entstanden ist, welcher trotz
der Sorgfalt eines ordentlichen Frachtführers nicht zu entde-
cken war. Seitens der Frachtführerin unterblieb jedoch ein der
vollständigen Aufklärung der Schadensursache dienliches
Vorbringen, sodass auch keine Grundlage für die Annahme
bestand, dass der mangelhafte Zustand »nicht zu entdecken
war«; bleiben die Ursachen einer Beschädigung ungeklärt, hat
der Frachtführer die Folgen zu tragen.

b) Bahn
Dasselbe Problem, ein verunreinigtes Transportmittel,

nur diesmal mit der Bahn, also mit einem anderen Beförde-
rungsmittel, beschäftigte den OGH in einer weiteren Ent-
scheidung.32 Zu befördern war ein hoch sensibles Lebensmit -
tel, nämlich Zucker, der sehr leicht Gerüche anzieht,  weshalb
für dessen Transport nur neutrale und nicht verschmutzte
Waggons verwendet werden können. Im vorliegenden Fall
war nun einer der verwendeten Waggons, offensichtlich durch
einen Vortransport, mit Phenol, einer intensiv riechenden
Chemikalie, verunreinigt. Trotz des üblen Geruchs wurden
von der Absenderin 25 Paletten mit 24.000 Ein-Kilo-Säcken
Zucker verladen; am Bestimmungsort blieb der Waggon  einige
Tage verschlossen stehen. Jedenfalls war der Zucker am Ende
verdorben und konnte auch nicht mehr als Tierfutter verwen-
det werden, er musste vernichtet werden.

Nach § 94 Abs. 1 EBG trifft die Bahn die Haftung für
Güterschäden, die während des Obhutszeitraums entstehen.
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Im Verfahren kam zutage, dass die Beklagte auch bei heiklen
Transporten, wie hier bei Zucker, keine systematische Reini-
gung oder Kontrollen ihrer Waggons durchführt, sondern ein-
fach darauf vertraut, das Verladepersonal werde allfällige Ver-
schmutzungen schon bemerken. Zumindest legte die  Beklagte
nichts zu derartigen Maßnahmen dar, sondern verwies ledig-
lich darauf, diese seien wirtschaftlich nicht möglich. Auch
kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Zwischenfällen,
unter anderem fand sich einmal in einem für den Zucker -
transport bestimmten Waggon ein lebender Hund. Während
des gegenständlichen Verfahrens wurde ein weiteres Mal ein
mit Phenol verunreinigter Waggon gestellt. Das offenkundige
Fehlen einer systematischen Reinigung und Kontrolle der
Waggons insbesondere bei heiklen Transporten ist grob fahr-
lässig; ob das Stellen eines evident untauglichen Waggons an
sich als grob fahrlässig anzusehen ist, musste daher nicht ent-
schieden werden. Demzufolge haftete die Beklagte nach § 102
EBG grundsätzlich für den vollen nachgewiesenen Schaden,
hier rund 22.000,– € (im Wesentlichen) Warenwert und Ent-
sorgungskosten. Im vorliegenden Fall traf jedoch die Absen-
derin ein gleichteiliges Mitverschulden nach § 1304 ABGB,
welches sich die klagende Empfängerin als Begünstigte aus
dem Frachtvertrag zurechnen lassen musste; die Zurechnung
ergab sich auch aus § 94 Abs. 2 EBG, wonach ein Verschulden
des Berechtigten im Sinne des »Verfügungsberechtigten« die
Bahn entlastet. Grobe Fahrlässigkeit der Beklagten schließt
(im Gegensatz zu Art. 29 CMR, wo systematische Überlegun -
gen diesen Schluss rechtfertigen) den Mitverschuldensein-
wand nicht von vornherein aus. Dem Verladepersonal war
massive Sorglosigkeit vorzuwerfen; es liegt auf der Hand, dass
der Schaden nicht eingetreten wäre, wenn es richtig auf die
 erkennbare Verschmutzung reagiert hätte und den Waggon
zu rückgewiesen hätte. Dass in einen erkennbar intensiv
 riechenden (stinkenden) Waggon kein Zucker verladen wer-
den darf, liegt auch für einen Laien auf der Hand.

c) Straße

aa) Rechtsnatur des Logistikvertrages und
 Anwendbarkeit der CMR

Der OGH33 hatte sich ferner mit Rechtsfragen im Zu-
sammenhang mit einem Logistikvertrag auseinanderzusetzen.
Dieser war zwischen einem pharmazeutischen Unternehmen
und der hier Beklagten zustande gekommen. Er beinhaltete
»die logistische Behandlung von Medizinprodukten und
Pharmazeutika in Österreich«, wobei es sich um sehr vielfälti -
ge Leistungen handelte, beginnend mit der Warenübernahme,
über Eingangskontrolle, Verbuchung, Lagerung, Kommissio-
nierung, Kontrolle, Verpackung und Versand, Transport der
Sendungen zum Kunden, Bearbeitung von Reklamationen und
Sendungsnachforschungen. Ein gemeinsam erstelltes Pflich-
tenheft präzisierte Details des Arbeitsablaufs sowie Leis-
tungsumfanges. Für die Auslieferung von Medi kamenten be-
standen verschiedene Arten von Aufträgen (Normal, Sonder,
Notfall). Der erste Notfallauftrag ging an einem Freitag ein,
das betreffende Medikament musste spätestens bis 12.00 Uhr
am Samstag nach Graz Klinikum geliefert werden. Es wurde
gekühlt einem Paketdienst übergeben, allerdings wählte die
Sachbearbeiterin der Beklagten die falsche Versandart, und
zwar »DPD Primetime 9.00 Uhr« anstelle »DPD Primetime
Samstag 9.00 Uhr«, sodass es erst am Montag zugestellt
 wurde. Der Sachbearbeiterin war dieser Unterschied nicht be-
kannt. Das Medikament wurde schließlich infolge der nicht

gewährleisteten Kühlung vernichtet. Der Auftraggeberin ent-
stand ein Schaden von rund 17.000,– €.

Der OGH führte aus, dass der Logistikvertrag als  ge -
mischter Vertrag Elemente mehrerer gesetzlich geregelter Ver-
tragstypen enthalte. Bei der Beurteilung jeder einzelnen Leis-
tungspflicht sei die sachlich am meisten befriedigende Vor-
schrift heranzuziehen. Im konkreten Fall war vor allem
entscheidend, ob es sich beim konkreten (Notfall-)Auftrag
um einen Transportauftrag im frachtrechtlichen Sinn  handelte
oder nicht. Davon hing die Anwendbarkeit der CMR bzw.
 jene der speditionsrechtlichen Vorschriften des UGB und der
kurzen Verjährungsfrist nach § 64 AÖSp ab. Als Grundlage
der Vertragsauslegung waren hier die Rahmenvereinbarung
sowie das Pflichtenheft maßgebend. Unzweifelhaft waren
 jedenfalls im Wiener Raum auch Transportleistungen geschul-
det; die Vereinbarung ließ jedoch eine mögliche Interpreta-
tion dahingehend zu, dass die Beklagte für den restlichen
 österreichischen Bereich lediglich Speditionsaufträge erhielt.
Im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen war dies unklar
und mehrfach widersprüchlich. Jedenfalls handelte es sich
nicht um eine Fixkostenspedition, weil die Fracht in der je-
weils anfallenden Höhe von der Beklagten an die Auftrag ge -
berin weiterverrechnet werden konnte. Da den Unterins tan -
zen die Problematik der Abgrenzung von Speditions- und
Frachtauftrag in ihren Konsequenzen nicht restlos bewusst
war, wurden deren Entscheidungen aufgehoben und die
Rechts sache zur neuerlichen Entscheidung nach Verfahrens-
ergänzung an das Erstgericht zurückverwiesen.

bb) Beginn und Ende des Haftungszeitraums nach
Art. 17 CMR

Immer wieder Gegenstand von Gerichtsentscheidun-
gen ist die Frage nach dem – exakten – Beginn bzw. Ende des
Haftungszeitraums. Da den Frachtführer nach Art. 17 CMR
eine strenge Haftung für Güterschäden trifft, die während des
Zeitraums entstehen, in dem er die Güter in seiner Obhut hat,
kommt dieser Grenzziehung ausschlaggebende Bedeutung zu;
infolge des häufigen Zusammenwirkens mehrerer Personen
bei Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Ver la den und
Entladen entsteht eine haftungsrechtliche Gemengelage, die
im Einzelfall sachgerecht aufgelöst werden muss.

In einem Fall34 galt es die Frage zu beantworten, ob
und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt der Frachtführer die  Gü -
ter zur Beförderung übernommen hatte und damit der ent-
standene Schaden bereits in seinen Verantwortungsbereich fiel.
Vertragsgegenstand war ein grenzüberschreitender Straßen-
gütertransport eines Perforieraggregats von Österreich nach
Deutschland, wobei das Ladegut »im zeitlichen Zusammen-
hang mit dem Beladevorgang« vom Lkw herunterfiel und be-
schädigt wurde. Ein Mitarbeiter der Absenderin transpor -
tierte die Maschine mit dem Hubstapler zum Lkw und stellte
sie auf dessen hinterer Ladebordwand etwa in der Mitte ab.
Der Aufforderung des Lkw-Fahrers, sie noch weiter in Rich-
tung Ladefläche zu heben, kam der Staplerfahrer nicht nach,
sodass der Fahrer selbst versuchte, mit seinem Hubwagen die
Palette mit der Maschine auf die Ladefläche zu bewegen. Dies
gelang ihm schließlich mit Hilfe eines Mitarbeiters der Ab-
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senderin. Um geschützt vor dem Regen unter einer überdach-
ten Fläche die Maschine auf der Ladefläche zu positionieren,
fuhr der Fahrer den Lkw ein Stück zurück. Die Maschine
 befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im ganz hinteren Be-
reich der Ladefläche, unmittelbar am Rand zur angrenzenden,
nach wie vor geöffneten Ladebordwand. Da er bei diesem
Manöver den in unmittelbarer Nähe stehenden Hubstapler
beschädigte, fuhr er schließlich mit dem Lkw wieder nach vor.
Die Palette mit dem Perforieraggregat befand sich nach wie
vor in unveränderter Position auf dem angehobenen Hub -
wagen, der nach ca. zwei Meter Fahrt samt Palette und Perfo-
riergerät ins Rollen kam. Die Maschine fiel vom Lkw herun-
ter, wobei sie beschädigt wurde.

Wer im konkreten Fall zur Verladung verpflichtet war,
blieb offen, ebenso, ob der Verladevorgang schon beendet war
oder nicht. Der OGH führte lediglich aus, dass der Abschluss
der Verladung und die Übernahme des Transportgutes nach
hA regelmäßig dann anzunehmen sei, wenn das Gut auf der
Ladefläche des Lkw abgesetzt ist; im konkreten Fall befand es
sich zwar schon auf der Ladefläche, wohin es der Fahrer gezo -
gen hatte, es war aber noch nicht »abgesetzt«. Das Schadens -
ereignis sei aber bereits im Obhutszeitraum eingetreten, da
der Lkw-Fahrer im Losfahren mit dem Fahrzeug – und sei es
nur für eine kurze Strecke, die nicht der eigentlichen Beförde-
rung, sondern ihrer Vorbereitung diente – die Gewahrsame
am Ladegut übernahm. Die Absenderin, selbst wenn sie zur
Beladung verpflichtet gewesen wäre, hatte keine Einflussmög-
lichkeit mehr auf die »fixe« Positionierung des Ladeguts auf
der Ladefläche; der Fahrer hatte schon die tatsächliche Ge-
walt über das Gut übernommen.

Wenige Monate später hatte das Höchstgericht den um-
gekehrten Fall zu entscheiden:35 Eine hydraulische Abkant-
presse war von Deutschland nach Österreich zu transpor -
tieren. Der letztlich erteilte Frachtauftrag umfasste nur den
Transport, nicht auch die Abladung der Maschine. Diese  sollte
vom Empfänger vorgenommen werden, der ein drittes Unter-
nehmen damit beauftragte. Nach dem Eintreffen an der Liefer -
adresse stellte der Frachtführer den Sattelschlepper ab und
zurrte die Maschine los. Dem für die Entladung zuständigen
Kranwagenfahrer gelang es jedoch in mehrfachen Versuchen
nicht, die Maschine vom Sattelschlepper abzuladen. Empfän-
ger, Kranwagenfahrer und Frachtführer kamen schließlich
überein, Sattelschlepper und Kranwagen zueinander in eine
günstigere Position zu bringen, und dann einen neuerlichen
Abladeversuch zu unternehmen. Als der Frachtführer mit
dem Lkw wieder anfuhr, um das Fahrzeug umzustellen,  kippte
die Abkantpresse, die vor dem Losfahren nicht mehr fixiert
worden war, von der Ladefläche herab und wurde beschädigt.

Der OGH sah in diesem Fall das Ende des Obhuts -
zeitraums des Frachtführers mit dem Zeitpunkt an, als die
Entladeversuche durch den Kranwagenfahrer begannen. Spä-
testens zu diesem Zeitpunkt habe der Frachtführer im Ein -
verständnis mit dem Empfänger das Transportgut aus seiner
Obhut entlassen und in jene des Empfängers übertragen. Der
Schaden sei daher außerhalb des Obhutszeitraums des Art. 17
CMR eingetreten. Das weitere Fahrmanöver sei nicht bloß
 eine Gefälligkeit, sondern seine vertragliche Nebenpflicht, die
sich aus dem Beförderungsvertrag ergebe. Dem bereits über
die Ladung verfügungsberechtigten Empfänger bzw. mit der
Entladung beauftragten Drittunternehmer habe die Sicherung
des Ladegutes oblegen. Dem Frachtführer könne nicht vorge-
worfen werden, das Gut nicht neuerlich fixiert zu haben. In
Betracht zu ziehen sei jedoch der Vorwurf einer werkvertrag-

lichen Warnpflichtverletzung nach § 1168 a ABGB; insoweit
sei der Sachverhalt jedoch noch nicht hinreichend geklärt.

Der OGH stützte sich in der Begründung der zweiten
Entscheidung auf einen Fall, der noch nach § 429 HGB (jetzt
UGB) zu beurteilen war und sich von dem hier in Frage ste-
henden ferner dadurch unterschied, als ein Umstellen des
Fahrzeuges erst erfolgte, als es bereits teilweise entladen war.36

Im aktuellen Fall erscheint es vor allem fraglich, ob sich das
schadensursächliche Geschehen tatsächlich außerhalbdes Haf -
tungszeitraums der CMR ereignete und somit die Heranzie-
hung nationalen Rechts erforderte. Zweifellos richtig ist, dass
das weitere Fahrmanöver nicht aus bloßer Gefälligkeit, son-
dern im Rahmen vertraglicher Verpflichtungen erfolgte. Da
aber eine Ablieferung im Sinne des Art. 17 CMR voraussetzt,
dass der entladepflichtige Empfänger in die Lage versetzt
wird, das Gut zu entladen, erscheint es im konkreten Fall
sachgerecht, diese erst zu einem späteren Zeitpunkt anzuneh-
men. Entscheidend sind die Umstände des Einzelfalls, sodass
die besonderen Eigenschaften des Transportgutes bzw. auch
die Gegebenheiten des Geländes oder des Entladegerätes ein
durchaus auch mehrmaliges Rangieren des Transportfahrzeu-
ges erfordern können. Richtigerweise erfolgt dies grundsätz-
lich noch im beförderungsrechtlichen Haftungszeitraum und
damit im Rahmen der Obhutshaftung der CMR; eine Mitver-
antwortung des Empfängers ist zu berücksichtigen.

cc) Grob schuldhafte Schadensverursachung nach
Art. 29 CMR

Häufiges Thema höchstgerichtlicher Entscheidungen
sind Fragen im Zusammenhang mit der grob schuldhaften
Schadensverursachung seitens des Frachtführers im Sinne des
Art. 29 CMR. Dabei wird unverändert und zumeist auch  ohne
jede weitere Begründung an dem Grundsatz festgehalten,
dass nach österreichischem Recht die grobe Fahrlässigkeit als
gleichstehendes Verschulden anzusehen sei.37 Eine Diskussion
über den Maßstab gleichstehenden Verschuldens findet nicht
statt,38 eine Änderung dahingehend, dass nicht grobe Fahr -
lässigkeit, sondern ein leichtfertiges Handeln im Bewusstsein,
dass ein Schaden wahrscheinlich eintreten werde, das gleich-
stehende Verschulden ist, ist im Rahmen der Judikatur derzeit
wohl nicht zu erwarten.39

Soweit ein dem Frachtführer zurechenbares schweres
Verschulden bejaht wird, ist diesem Ergebnis auch durchaus
zuzustimmen: So wurden in einem Fall40 zweifach Mobiltele-
fone, Fotokameras und andere elektronische Geräte entwen-
det, und zwar einmal während der Ablieferung einer Palette
für eine Filiale in einer Großstadt, während der Fahrer im
 Geschäftslokal – wie üblich – auf Retourware wartete und
währenddessen sein Fahrzeug in der Seitengasse um die Ecke
mit auf Straßenniveau herabgelassener Ladebordwand in der
 Ladezone unbeaufsichtigt stehen ließ, ein anderes Mal aus
 einem übers Wochenende am Ortsrand bei einer aufgelassenen
Tankstelle unbeaufsichtigt abgestellten Planen-Lkw, dessen
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Plane ohne Schlüssel beschädigungsfrei zu öffnen war. Der
Schaden belief sich auf nahezu 4.000,– € bzw. 12.000,– €.

Ein grob fahrlässiges Verhalten ist bei einer ungewöhn-
lichen, auffallenden Vernachlässigung von Sorgfalt, wodurch
vorhersehbarer Schaden entsteht, anzunehmen; ein gewissen-
hafter Fahrer hätte in diesen Fällen bei Anwendung in ver-
nünftiger Weise auch zumutbarer Sorgfalt die leicht zu entfer-
nenden Waren mit relativ hohem Wert nicht ungesichert dem
Zugriff von Dieben ausgesetzt. Die Äußerung des OGH, die
beklagte Frachtführerin hätte die beschriebenen Verhaltens-
weisen ihrer Lkw-Fahrer nicht nur nicht dulden, sondern von
vornherein nicht genehmigen dürfen, legt den Schluss nahe,
dass diese Vorgehensweisen der Fahrer im betreffenden Un -
ter nehmen so üblich waren. Er führt aus, dass zur Hauptleis-
tungspflicht des Frachtführers die Obhutspflicht zählt, die
 gebietet, »handelsübliche, nach den Umständen des Falles
 zumutbare Maßnahmen zum Schutz des Gutes zu treffen,«
insbesondere auch das geeignete Transportmittel bereit zu
stellen. Welche Maßnahmen im jeweiligen Einzelfall zur Ver-
hinderung von Diebstählen bei der An- und Ablieferung von
Gütern zu treffen sind, hängen zwar von den jeweiligen Um-
ständen ab. Generell ist aber zu sagen, dass »je eher mit einem
Diebstahl grundsätzlich zu rechnen ist, je unauffälliger die
Entfernung der Fracht vom Lkw möglich ist, je weniger Vor-
bereitungszeit nötig ist, um den Diebstahl umzusetzen, je
leichter die Waren entfernt und verwertet werden können,
desto höher sind die Anforderungen an den Frachtführer, die
Fracht vor Diebstahl zu sichern, um seiner Hauptleistungs-
pflicht, nämlich der Obhutspflicht, nachzukommen.«

In beiden Fällen war dem Frachtführer die Art der zu
transportierenden Waren und das damit einhergehende Dieb-
stahlsrisiko bekannt; dennoch wurden jegliche Sicherungs-
maßnahmen unterlassen. Im ersten Fall war die Situation
 geradezu »einladend« für Diebe, jede zufällig vorbeikom -
mende Person hätte ohne jede Vorbereitung zur Tat schreiten
können. Im zweiten Fall stand das Fahrzeug unbeaufsichtigt
durch zwei Tage und Nächte am Straßenrand einer Neben-
fahrbahn, für potentielle Diebe leicht vorhersehbar, weil dort
häufig Lkw abgestellt werden. Das Transportgut war lediglich
durch eine leicht entfernbare Plane abgedeckt. In beiden Fäl-
len handelte sich somit unzweifelhaft um grobes Verschulden.

In einem anderen Fall41 sollten zwei Diamantringe fran -
zösischer Eigentümer in Österreich von einem Juwelier um
mindestens 37.000,– € verkauft werden; da ein Verkauf nicht
gelang, sollten die Ringe wieder nach Frankreich zurück be-
fördert werden. Die Ringe wurden in eine Schachtel gelegt,
welche in ein Kuvert mit Noppenpapier gesteckt wurde und
dieses wurde mit Heftklammern sowie einem hellbraunen
Klebeband verschlossen. In Absprache mit der nun klagenden
Transportversicherung wurde die Warenversendung mit einem
Botendienst durchgeführt. Der Versand erfolgte ohne Wert-
angabe; das Beförderungsentgelt betrug 35,– €. Spezialunter-
nehmen werden üblicherweise erst bei höheren Werten enga-
giert, da dann höhere Transportkosten von 300,– € bis 400,– €
anfallen. Im Rahmen der Geschäftsbeziehung zwischen
 absendendem Juwelier und Frachtführerin wurden häufig
Schmuck aber auch andere Gegenstände wie Unterlagen im
In- und Ausland versendet, wobei die Empfänger Juwe liere
aber auch Steinschleifer oder Fasser waren. Der wahre Wert
des Paketinhalts war im konkreten Fall der Frachtführerin
nicht bekannt; in diesem Fall hätte sie den Transport nicht
übernommen oder nur gegen Abschluss einer entsprechenden
Versicherung und beträchtlich höheres Beförderungsentgelt.

In ihren AGB verweist sie darauf, dass lediglich Werte bis
7.000,– € versichert sind. Für den Auslandsversand gab sie die
Beförderung an eine Subunternehmerin weiter, auch diese
 hätte bei Kenntnis des wahren Wertes die Sendung nicht über-
nommen oder auf dem Abschluss einer Versicherung bestan-
den. Insbesondere wäre der Transport anders vonstatten ge-
gangen, etwa mit detaillierterer Dokumentation, sowie Ver -
sen dung des 0,8 kg schweren Paketes per Luftpost. Die
Sendung wurde in eine Plastiktasche mit Sicherheitsverschluss
 gesteckt und zum Transport nach Paris an ein weiteres Un -
ternehmen U übergeben, welches laut seinen AGB keine
Schmuckstücke befördert. Das Paket wurde in einen Versand-
umschlag gesteckt; zu diesem Zeitpunkt wurden keine Auf-
fälligkeiten am übernommenen Kuvert bemerkt. Schließlich
wurde von U die Beförderung in einem Sammeltransport ver-
anlasst, der letztlich von einem weiteren Unternehmen durch-
geführt wurde. In Paris war die in den zwei Umschlägen ver-
packte Schachtel leer, erkennbar war, dass am ersten Kuvert
manipuliert wurde, da es nunmehr zwei verschiedenfarbige
Klebebänder aufwies und die Klammern ohne das Papier zu
beschädigen, entfernt worden waren. Wann und wo die Ringe
abhanden kamen, konnte nicht festgestellt werden. Die Klä-
gerin stützt ihren Vorwurf schweren Verschuldens seitens der
beklagten Frachtführerin auf unterlassene Schnittstellenkon-
trollen bzw. auf die nicht hinreichende Darlegung des Trans-
portverlaufs.

Entscheidungswesentlich war im vorliegenden Fall,
dass das Transportgut, nämlich das Kuvert samt Schachtel, ge-
rade nicht in Verlust geriet, sondern lediglich, infolge Manipu -
lationen am Kuvert, dessen Inhalt. Deshalb hätte auch durch
eine rein äußerliche Kontrolle im Rahmen von Schnittstellen-
kontrollen der Schadenseintritt nicht früher bzw. genauer
festgestellt werden können. Dazu wäre ein Öffnen und eine
entsprechende Nachschau notwendig gewesen. Schnittstellen-
kontrollen können nur äußerliche Beschädigungen von Sen-
dungen erfassen (oder Verlust der Sendung) und zur Vermei-
dung von Sachschäden nicht wesentlich beitragen, wenn das
Packstück äußerlich unversehrt geblieben ist. Unterlas sene
Schnittstellenkontrollen waren hier somit nicht kausal. Die
Beklagte kam ferner ihrer aus § 184 ZPO42 abgeleiteten, pro-
zessualen Darlegungspflicht in ausreichendem Maß nach, sie
legte den gesamten Transportverlauf dar; über die einzelnen
Transportvorgänge wurden jeweils Schriftstücke (Transport-
scheck, Frachtbrief, Sendungsinformation) ausgestellt und mit
Absender, Empfänger, Gewicht, Wert sowie zum Teil Uhrzeit
versehen. Ein höherer Sorgfaltsmaßstab sei nicht zu verlan-
gen, da der Beklagten der Wert des Pakets nicht bekannt war.
§ 429 Abs. 2 UGB, wonach für Verlust oder Beschädigung
von Kostbarkeiten, Kunstgegenständen, Geld oder Wert -
papieren nur gehaftet wird, wenn dem Frachtführer die be-
sondere Beschaffenheit oder der Wert des Gutes bei der Über-
gabe zur Beförderung angegeben worden ist, sei ergänzend
zur CMR anwendbar. Zwar könne sich das Wissen auch aus
einer lang dauernden Geschäftsbeziehung oder sonstigen
 Umständen ergeben; hier wurde aber nicht nur Schmuck zur
 Beförderung übergeben, sondern auch Unterlagen. Der beige-
zogene Kurierdienst musste daher nicht zwingend davon aus-
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41 OGH 24. 1. 2008, 6 Ob 257/07y RdW 2008/478 = WBl. 2008/134 =
ecolex 2008/231.

42 Seit OGH 11. 5. 2005, 9 Ob 12/05p TranspR 2005, 411 = JBl. 2005,
738 = EvBl. 2005/175; vgl. dazu Schärmer/Zehetbauer, Judikatur des
Obersten Gerichtshofes zur Darlegungsobliegenheit, TranspR 2005,
400.
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gehen, dass es sich immer um (wertvollen) Schmuck handelt.
Es könne ihm auch nicht der Vorwurf gemacht werden, dass
er nicht nach dem Inhalt der Sendung gefragt habe, denn
 darauf hätte er laut den Feststellungen keine Antwort bekom-
men. Da die Frachtführerin mangels eines Hinweises auf den
besonderen Wert des Gutes hinreichende Sicherungsmaßnah-
men gegen dessen Verlust ergriff und diese auch ausreichend
darlegte, war ein auf Art. 29 CMR zu stützender Schaden -
ersatzanspruch zu verneinen. Seine Haftung im Rahmen der
Grenzen des Art. 23 CMR belief sich auf 7,50 €.

In einem anderen Fall43 ging im Zuge eines Sammel-
transports Ladegut, und zwar Elektronikteile, mit einem Ge-
wicht von 305 kg verloren; wann und wo dieser Verlust einge-
treten war, blieb unbekannt. Die klagende Partei behauptete,
die Beklagte sei ihrer Pflicht zur Darlegung ihrer Organisa-
tion und der am Transport beteiligten Unternehmen sowie
 ihrer im Allgemeinen und im Konkreten gepflogenen Maß-
nahmen zur Vermeidung derartiger Transportverluste nicht
nachgekommen, sodass sie wie bei Vorliegen grober Fahrläs-
sigkeit hafte.

Grobes Verschulden wurde letztlich verneint, nach  An -
sicht des Höchstgerichts wurde auch der Darlegungspflicht in
hinreichender Weise genügt. Die Beklagte  schilderte den Ab-
lauf des gesamten Transports, nannte die ausführenden Unter-
nehmer und ihre Fahrer namentlich; der äußerlich unbeschä-
digte Auflieger war während der gesamten Transportdauer
unter Kontrolle bzw. bewacht, sodass letztlich als einzige
Schadensursache ein Versehen bei einer der Entladestellen in
Frage kam. In welchen Versäumnissen konkret ein grobes
Verschulden gelegen haben sollte, wurde von der Klägerin we-
der behauptet noch nachgewiesen, sondern nur aus der – ver-
meintlich – mangelnden Darlegung abzuleiten versucht. Dass
die Beklagte keine Behauptungen über Kontrollen bei den
einzelnen Schnittstellen aufstellte, schadete nicht, weil das
Fehlen von Kontrolleinrichtungen bei Schnittstellen und Um-
ladevorgängen nicht schlechthin als grobes Organisationsver-
schulden anzusehen sei. Der OGH berief sich auf eine Vor-
entscheidung, in der er ausführte, dass nicht jeder Organisa-
tionsfehler typischerweise als grob fahrlässig zu qualifizieren
sei, gerade Schnittstellen im Transport seien gefahrenträchtig.
Im modernen Massenverkehr und bei Massenabfertigung –
wenn Sammelladung und nicht etwa wertvolle Stückgutver-
sendung vereinbart ist – könne der Verlust einzelner Stücke
nie gänzlich ausgeschlossen werden.44 Die Haftung des
Fracht führers wurde somit nur im Rahmen der Haftungs-
summen des Art. 23 CMR bejaht.

dd) Anforderungen an eine Schiedsvereinbarung
nach Art. 33 CMR

Der OGH hatte sich vor kurzem ferner – soweit
ersicht lich – erstmals mit den Anforderungen an eine Schieds-
vereinbarung im Sinne des Art. 33 CMR auseinanderzu -
setzen.45 Im gegenständlichen Fall unterwarfen sich die Ver-
tragsparteien sowohl in einer Rahmenvereinbarung als auch in
einer allgemeinen Transportvereinbarung der Zuständigkeit
der »Junta Arbitral de Transporte«, dem Schiedsrat für das
Beförderungswesen in Madrid. Für den in Frage stehenden
konkreten Transport wurde ein Frachtbrief ausgestellt, dessen
Rückseite Allgemeine Beförderungsbedingungen mit einem
allgemeinen Hinweis auf die Geltung der CMR – allerdings
unter dem Vorbehalt einer anderslautenden Vertragsklausel –
enthielt. Die Auslegung des Vertrages sollte entsprechend den
Gesetzen des Ursprungslandes der Sendung erfolgen.

Der OGH schloss sich in dieser Frage der in der Lite-
ratur nahezu einhellig vertretenen Meinung an, dass eine
Schiedsabrede nach Art. 33 CMR nur dann wirksam ist, wenn
sie ausdrücklich die Verpflichtung des Schiedsgerichts enthält,
die CMR anzuwenden.46 Eine Verweisung auf eine nationale
Rechtsordnung, deren Teil auch dieses Übereinkommen ist,
wird nicht als ausreichend anerkannt. Im gegenständlichen
Fall enthielten weder die in der Rahmenvereinbarung noch in
der Transportvereinbarung enthaltenden Schiedsklauseln  einen
entsprechenden Hinweis zur verpflichtenden Anwendung der
CMR; auch ein Verweis auf die auf der Rückseite des Fracht-
briefs enthaltenen Beförderungsbedingungen, die in  ihrem
Punkt 1 einen allgemeinen Hinweis auf die Anwendbarkeit
des Übereinkommens enthalten, fehlt. Im Übrigen wäre wohl
auch dieser nicht als ausreichend zu sehen, da nach der For-
mulierung, die einen Anwendungsvorbehalt zugunsten abwei-
chender vertraglicher Bestimmungen enthält, eine zwingen de
Anwendung der CMR durch das Schiedsgericht in konven-
tionswidriger Weise in Frage stellt. Im Ergebnis genügten die
Beförderungsbedingungen nicht dem strengen Maßstab der
CMR, sie stellten die zwingende Anwendung des Überein-
kommens nicht hinreichend sicher. Daher war die gegenständ-
liche Schiedsklausel gemäß Art. 41 Abs. 1 CMR unwirksam.

ee) Streitanhängigkeit durch negative
 Feststellungsklage

Auch zum Verhältnis einer früheren, negativen Feststel-
lungsklage zu einer später eingebrachten Leistungsklage im
Rahmen des Art. 31 CMR hatte sich der OGH zu äußern. Die
Klägerin war mit der Beförderung von Elektronikgütern aus
den Niederlanden nach Österreich zu fixen Kosten im Rah-
men eines Lkw-Sammeltransports betraut, wobei sie den Auf-
trag an einen anderen Beförderer weitergab, welcher schließ-
lich einen Dritten mit der Abholung und Zustellung in sein
Lager betraute. Der Fahrer des Dritten holte die Güter ab und
lagerte sie auf einem Sattelauflieger über das Wochenende am
Betriebsgelände zwischen. Durch unbekannte Täter wurden
Computerteile im Wert von fast 79.000,– € gestohlen. Die Klä-
gerin wurde rechtskräftig wegen schweren Verschuldens zur
Zahlung verurteilt und wollte sich in diesem Verfahren bei
den beiden niederländischen Frachtführern regressieren.
 Diese brachten inzwischen gegen die Klägerin negative Fest -
stel lungs klagen bei niederländischen Gerichten ein. Der
OGH legte Art. 31 Abs. 2 CMR autonom aus; wie Art. 21
EuGVÜ bzw. Art. 27 EuGVVO folge diese Vorschrift dem
Ziel, das Auf tauchen unvereinbarer Entscheidungen aus ver-
schiedenen Ver trags  staaten zu verhindern. Aus diesem Grund
sei der in Art. 31 Abs. 2 CMR verwendete Begriff »in dersel-
ben Sache« weit zu verstehen sei, sodass die frühere negative
Feststellungs klage im Verhältnis zur entsprechenden Leis-
tungsklage, die später anhängig gemacht wird, Streitanhängig-
keit bewirke.47
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43 OGH 17. 3. 2005, 6 Ob 232/04t TranspR 2005, 408 = ecolex 2005/320.
44 So OGH 10. 9. 1998, 6 Ob 349/97k.
45 OGH 20. 3. 2007, 10 Ob 20/07z TranspR 2007, 326 = EvBl. 2007/

105 = RdW 2007/683.
46 Herber/Piper, Art. 33 CMR Rn. 2; Staub/Helm Art. 33 CMR Rn. 5;

Thume/Demuth, CMR2 Art. 33 Rn. 3; wohl auch Koller, Transport-
recht 6 Art. 33 CMR Rn. 1.

47 OGH 17. 2. 2006, 10 Ob 147/05y TranspR 2006, 257 = SZ 2006/24 =
ecolex 2006/268 = EvBl. 2006/101 = RdW 2006/445, 489 (Cizek/
Lederer); ebenso Csoklich, RdW 2003, 189.
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ff) § 101 JN
Art. 31 CMR begründet nur die internationale, nicht

 jedoch die örtliche oder sachliche Zuständigkeit. Diese ist
nach den jeweiligen Bestimmungen des nach Art. 31 CMR
international zuständigen Staates zu beurteilen. Um jene  Fälle
österreichischer internationaler Zuständigkeit ohne örtliche
Zuständigkeit eines nationalen Gerichts zu vermindern,
 wurde im Rahmen der Zivilverfahrensnovelle 200448 § 101 JN
geschaffen, welcher für Rechtsstreitigkeiten aus einer der
CMR unterliegenden Beförderung einen Wahlgerichtsstand
schafft und die örtliche Zuständigkeit (auch) jenes Gerichtes
begründet, in dessen Sprengel sich der Ort der Übernahme
des Transportgutes oder der für die Ablieferung vorgesehene
Ort befindet. Das Ziel des Gesetzgebers war, künftig Ordina-
tionsanträge an den Obersten Gerichtshof nach § 28 JN, wo-
nach dieser aus den sachlich zuständigen Gerichten ein Ge-
richt als örtlich zuständig bestimmen solle, zu vermindern.
Dennoch werden nach wie vor Ordinationsanträge nach § 28
Abs. 1 Ziffer 1 JN gestellt und abgewiesen, wenn Übernahme-
oder Ablieferungsorte in Österreich liegen und es demzufolge
nicht an einem inländischen Gerichtsstand mangelt.49

4. Fazit

Das autonome österreichische Gütertransportrecht ist
stark zersplittert und zum Teil veraltet; so ist etwa der Re-

formbedarf bei Bahn und Binnenschiff offensichtlich. Infolge
der wachsenden Bedeutung grenzüberschreitender Trans porte
auf der Donau empfiehlt sich eine Ratifikation der CMNI.
Eine umfassende Reform der nationalen Vorschriften unter
Einbeziehung des gesamten autonomen Normenbestandes
mit dem Ziel einheitlicher, für alle Verkehrsträger geltenden
Bestimmungen, diente nicht nur der Rechtsbereinigung, son-
dern brächte für multimodale Beförderungsvorgänge Rechts-
sicherheit.50 In der höchstrichterlichen Praxis tritt die Bedeu-
tung straßengütertransportrechtlicher Fälle deutlich zu Tage;
im Zusammenhang mit dem Begriff der Logistik zeigt sich die
Komplexität der zugrundeliegenden Vereinbarungen und die
damit verbundene Herausforderung an die sachgerechte Ver-
tragsgestaltung. Die steigende Zahl dieser gemischten  Verträge
unterstreicht die Dringlichkeit einer Modernisierung des  na -
tio nalen Normenbestandes.
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48 ÖBGBl. I 2004/128; die Vorschrift gilt für Klagen, die nach dem
31. 12. 2004 bei Gericht einlangen und lautet wie folgt: »§ 101. Für
Rechtsstreitigkeiten aus einer Beförderung, die dem Übereinkommen
vom 19. Mai 1956 über den Beförderungsvertrag im Internationalen
Straßengüterverkehr (CMR) unterliegt, ist auch das Gericht zustän-
dig, in dessen Sprengel der Ort der Übernahme des Gutes oder der für
die Ablieferung des Gutes vorgesehene Ort liegt.«; vgl. im Übrigen
Jesser-Huß in Thume, CMR2 Länderbericht Österreich, S. 1019.

49 Vgl. etwa jüngst OGH 7. 8. 2008, 7 Nc 13/08h.
50 Vgl. dazu bereits Jesser-Huß, Reform des österreichischen Transport-

rechts, in: Harrer/Mader (Hrsg.), Die HGB-Reform in Österreich
(2005), S. 117 ff.

Die niederländische CMR-Rechtsprechung

Ein Auszug aus der aktuellen CMR-Rechtsprechung in den Niederlanden

Advocaat Jan P. Eckoldt,1 Amsterdam

Der folgende Beitrag geht zurück auf einen Vortrag
vom 13. November 2008 im Rahmen des von der Deutschen
Gesellschaft für Transportrecht in Dresden veranstalteten
Symposiums über aktuelle Fragen des Transportrechts. Der
Beitrag ist im Wesentlichen eine überarbeitete Form des
Skriptes zu diesem Vortrag.

A. Einleitung

Da ich davon ausging, dass viele der Anwesenden
des Symposiums der Deutschen Gesellschaft für Trans -
portrecht in Dresden besonders an aktuellen Entwicklungen
bei typisch deutsch-niederländischen Rechtsstreitigkeiten
interessiert seien, habe ich im Vorfeld die aktuelle nieder -
ländische Transportrechtsprechung unter diesem Gesichts-
punkt betrachtet. Mir wurde schnell klar, dass es sich bei den
meisten deutsch-niederländischen Entscheidungen um Strei-
tigkeiten im Rahmen des internationalen Straßengüterver-
kehrs, sprich im Rahmen der CMR, handelt. Ich habe mich
daher dazu entschlossen, mich auf die »trockene« Seite des
Transportrechts zu beschränken und alle anderen Transport-
modalitäten außer Acht zu lassen. Ich hoffe, dass ich damit
nicht die Erwartungen der anwesenden Seerechtler enttäuscht
habe. Aber es  wäre mir andernfalls nicht möglich, gewesen,
 einen Teil der aktuellen niederländischen Transportrecht -

sprechung in einem so  engen Rahmen strukturiert vorzu -
stellen.

B. Der Anwendungsbereich der CMR: Abgrenzung
zwischen dem Spediteur und dem Frachtführer

In niederländischen Verfahren gibt es oft eine »Vordis-
kussion«, ob die CMR überhaupt Anwendung findet. Dies
hängt damit zusammen, dass in niederländischen Verfahren
von Beklagten oft behauptet wird, dass sie nicht als Fracht-
führer sondern lediglich als Spediteur gehandelt haben, was
zur Folge hätte, dass sie lediglich nach den Grundsätzen des
Speditionsvertrages haften würden.2 Angesichts der niedrige-
ren Haftung des Spediteurs gegenüber der Haftung des CMR-
Frachtführers überrascht diese Argumentation nicht.

Wie sich einer Entscheidung des Landgerichts3 Utrecht

1 Advocaat bei Wiersma Van Campen Vos Advocaten in Amsterdam.
2 Eine Übersicht zu dieser Problematik ist zu finden unter: Claring-

bould, NTHR (Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht) 2008-2,
S. 55 ff.

3 Ich habe mich dafür entschieden, anstelle des niederländischen Worts
»Rechtbank« hier das deutsche Wort »Landgericht« zu benutzen.
Hierbei ist zu bedenken, dass die dem deutschen Amtsgericht entspre-
chende niederländische Gerichtsbarkeit als »sector kanton« integriert
ist in die Rechtbank. Streitigkeiten mit einem Streitwert von mehr als
5.000 € werden dem »sector civiel« der Rechtbank vorgelegt.
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